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oder sich durch einen mit schriftlicher Vollmacht ver
sehenen Verteidiger vertreten lassen.

(2) Der nicht auf freiem Fuße befindliche Angeklagte 
hat keinen Anspruch auf Anwesenheit.

Hauptverhandlung.

(1) Die Hauptverhandlung beginnt mit dem Vortrag 
eines Berichterstatters.

(2) Hierauf werden die Staatsanwaltschaft sowie der 
Angeklagte und sein Verteidiger mit ihren Ausführungen 
und Anträgen, und zwar der Beschwerdeführer zuerst, ge
hört. Dem Angeklagten gebührt das letzte Wort.

Umfang der Urteilsprüfung.
§ 352

(1) Der Prüfung des Revisionsgerichts unterliegen nur 
die gestellten Revisionsanträge und, insoweit die Revi
sion auf Mängel des Verfahrens gestützt wird, nur die 
Tatsachen, welche bei Anbringung der Revisionsanträge 
bezeichnet worden sind.

(2) Eine weitere Begründung der Revisionsanträge, als 
die im § 344 Abs. 2 vorgeschriebene, ist nicht erforder
lich und, wenn sie unrichtig ist, unschädlich.

Das Revisionsurteil.
§ 353

(1) Insoweit die Revision für begründet erachtet wird, 
ist das angefochtene Urteil aufzuheben.

(2) Gleichzeitig sind die dem Urteil zugrunde liegen
den Feststellungen aufzuheben, sofern sie durch die Ge
setzesverletzung betroffen werden, wegen deren die Auf
hebung des Urteils erfolgt.

Sachentscheidung. Zurückverweisung.
§354

(1) Erfolgt die Aufhebung des Urteils nur wegen Ge- 
setztesverletzung bei Anwendung des Gesetzes auf die dem
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